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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende 2015 wies die Interparlamentarische Union, welche die Frauenquote im
Parlament weltweit vergleicht, die Schweiz auf Rang 29 aus. Zwar zeigte der Trend zu
adäquaterer Frauenvertretung nach den Wahlen 2015 leicht nach oben; mit 32% im
National- und 15.2% im Ständerat liegt die Schweiz in puncto Frauenrepräsentation
aber noch weit hinter Ruanda (64%), Bolivien (53%) oder Kuba (49%), welche die ersten
drei Ränge einnehmen. 
Als Ursache wurde in den Medien diskutiert, dass es im Gegenteil zu früher sogar eher
schwieriger geworden sei, Frauen für politische Ämter zu motivieren. Dies habe nach
wie vor mit der grösseren Dreifachbelastung zu tun, weil Frauen neben Berufs- und
politischer Arbeit häufiger als Männer auch noch stärker durch Familienarbeit belastet
seien. Hinzu käme neben dem ruppiger gewordenen politischen Umgangston – der
Frauen eher abschrecke – aber auch eine gewisse Zufriedenheit. Weil sie als
Selbstverständlichkeit wahrgenommen werde, werde für Gleichstellung nicht mehr so
gekämpft wie früher. Diskutiert wurde in den Medien auch die unterschiedliche
Betonung der Frauenförderung in den Parteien. Im Gegensatz zur GP oder zur SP,
haben etwa die CVP und insbesondere die SVP nur wenige oder kaum Frauen in
nationalen und kantonalen Ämtern. Interessant ist die Entwicklung bei der FDP, bei der
die Frauenvertretung in den 1990er Jahren gewachsen war, seit der Jahrtausendwende
aber stagniert. 1

BERICHT
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Gesamterneuerungswahlen in sieben Kantonalparlamente (BE, GL, JU, NW, OW,
VD, ZG) bestätigten gewisse Tendenzen, welche sich in den vorherigen Kantonalwahlen
angekündigt hatten. Die FDP erlitt weitere Verluste und büsste insgesamt elf Sitze ein.
Auch die CVP musste Federn lassen und verlor weitere neun Mandate. Im Gegensatz
dazu konnten die Sozialdemokraten einen kräftigen Mandatszuwachs verzeichnen,
nachdem sich schon im Vorjahr gesamthaft eine aufsteigende Tendenz, insbesondere in
der Westschweiz, abgezeichnet hatte.

Die Auto-Partei (AP) wurde in ihrer rasanten Fahrt auf Erfolgskurs gebremst: Einzig in
Bern konnte sie mit einem Mandat Einzug in ein Kantonalparlament halten. Auf
kommunaler Ebene konnte sie immerhin in Winterthur drei Sitze erobern, in Zürich
hingegen ging sie leer aus. Die Grüne Partei sowie grün-alternative Bewegungen
konnten weiterhin Sitze zulegen, so in der Waadt, in Nidwalden und in den Städten
Winterthur und Zürich. Die rechtsnationalistische Nationale Aktion (NA), welche sich in
Schweizer Demokraten (SD) umbenannt hat, erlitt grosse Verluste und ist nach dem
Ausscheiden in der Waadt nur noch in fünf Kantonen im Parlament vertreten. Der Anteil
der Frauen in den kantonalen und kommunalen Parlamenten stieg weiter an; von den
735 im Berichtsjahr in sieben Kantonen (ohne AR) gewählten Parlamentsmitgliedern
waren 105 weiblich (14,4%). Genf liegt weiterhin mit 32% an der Spitze, den Schluss
bildet Schwyz mit 4%; in den Stadtparlamenten hat inzwischen die Zürcher
Frauenvertretung mit einem Anteil von 32% diejenige von Lausanne (29%) überholt.

WAHLEN
DATUM: 01.01.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Erneuerungswahlen des Grossen Rates im Kanton Waadt haben keine
Überraschungen gezeitigt. Hauptsächlich ging es um die Frage, wer die sechs Sitze der
Nationalen Aktion, welche nicht mehr kandidierte, erben würde. Am meisten konnten
die Grünen mit fünf Sitzgewinnen profitieren, womit sie auf 12 Mandate kamen. Der SP
gelang zwar eine Verbesserung des Wähleranteils, aber kein Mandatsgewinn; hingegen
konnte die PdA trotz weiterem Wählerschwund einen Sitz hinzugewinnen. Die
"Alternative socialiste verte" präsentierte im Gegensatz zu den Lausanner Stadtwahlen
im Jahre 1989 keine eigene Liste und verlor ihren einzigen Sitz. Im bürgerlichen Lager
ergaben sich bloss geringe Sitzverschiebungen: Einerseits gewannen die FDP ein und
die SVP zwei Mandate, andererseits verloren die Liberale Partei drei und die CVP einen

WAHLEN
DATUM: 04.03.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Sitz. Die schwache Stimmbeteiligung von 29,8% widerspiegelte das allgemeine
Desinteresse. Der Frauenanteil erhöhte sich auf 15,5%. 2

Die Wahlen in den 200 Sitze zählenden Grossen Rat des Kantons Bern ergaben einen
Linksrutsch, wobei die beiden bürgerlichen Regierungsparteien SVP und FDP mit 106
Sitzen die absolute Mehrheit halten konnten. Klare Siegerin war die SP, welche dank
einem um knapp 2 Prozentpunkte gestiegenen Wähleranteil sowie Listenverbindungen
mit der Freien Liste (FL) und mit linken Kleinparteien 8 Sitze gewinnen konnte; damit
erreichte die SP in Bezug auf die Sitzzahl das beste Wahlresultat seit 1974. Zehn der 21
neugewählten SP-Parlamentsmitglieder sind Frauen. Die gesamtschweizerisch zur GP
gehörende Freie Liste konnte ihren Wähleranteil bei einer Verdoppelung ihrer Präsenz
in den Wahlkreisen von 5,9 auf 8,6% erhöhen; wegen zwei Mandatseinbussen in der
Stadt Bern gelang es ihr aber nicht, ihre Fraktionsstärke weiter auszubauen. Die Auto-
Partei konnte entgegen den Erwartungen nur einen Sitz (Bern-Stadt) erobern. Die FDP
büsste mit fünf Sitzen am meisten ein, die SVP konnte dagegen zwei Mandate gewinnen
und erhielt neu 71, blieb aber vom Spitzenresultat aus dem Jahre 1982 mit 78 Sitzen und
37,3% Wähleranteil weit entfernt. Erstmals konnten im Kanton Bern auch die 18- und
19jährigen wählen. Die Frauenvertretung erhöhte sich von 30 auf 35 und erreichte
damit einen Anteil von 17,5%. 3

WAHLEN
DATUM: 29.04.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Gesamterneuerungswahlen für den ausserrhodischen Kantonsrat, welche im
Majorzverfahren jeweils eine Woche nach der Landsgemeinde durchgeführt werden,
bestätigten die bestehende Zusammensetzung der Gruppierungen weitgehend. Da die
Parteien in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind im 58köpfigen
Parlament nicht alle Vertreter klar einer Partei zuzuordnen. Nach Ansicht von Kennern
stehen aber etwa 50 Vertreter dem freisinnigen Lager nahe, vier der SP, zwei der CVP
und einer der SVP. Neu sind vier Frauen im Rat vertreten (6,9%). 4

WAHLEN
DATUM: 06.05.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Zu leichten Sitzverschiebungen zugunsten der SP und Umweltgruppen ist es auch bei
den Glarner Landratswahlen gekommen. Im achtzigköpfigen Parlament verfügen die
Grünen nun über drei Sitze (+2), was aber noch nicht zur Bildung einer eigenen Fraktion
reicht. Die Sozialdemokraten bauten ihre Position trotz massiv gesunkenem
Parteistimmenanteil von 13 auf 15 Mandate aus; sie konnten von der Ausdehnung des
Proporzwahlverfahrens auf das Glarner Hinterland und das Sernftal profitieren. Die
CVP musste zwei Sitzverluste hinnehmen, die beiden stärksten Parteien des Kantons,
die SVP und die FDP (je 23 Mandate), verloren je einen. Mit vier Landrätinnen — je einer
FDP-, SVP-, CVP und SP-Abgeordneten — stellen die Frauen wie bisher nur 5% der 80
Parlamentsmitglieder. 5

WAHLEN
DATUM: 10.06.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Wahlen ins 60köpfige jurassische Parlament ergaben bei der niedrigsten
Wahlbeteiligung (61,6%) seit der Gründung des Kantons eine leichte Verschiebung
zugunsten von links-grünen Kräften. Der "Combat socialiste" konnte zwei Gewinne
verbuchen und erhielt neu drei Sitze; auch die SP konnte ein Mandat hinzugewinnen.
Hingegen musste die PdA ihren bisher einzigen Sitz abgeben. Die CVP und die FDP
verloren je einen Sitz; alle übrigen Parteien konnten ihren Besitzstand wahren. Die
Frauenvertretung könnte von fünf auf sieben erhöht werden (11,7%); je zwei gehören der
SP und der CVP an, je eine der FDP, der unabhängigen christlich-sozialen Partei und
dem Combat socialiste. 6

WAHLEN
DATUM: 21.10.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der Linksrutsch bei den Parlamentswahlen im Kanton Zug hatte sich bereits bei den
vorangegangenen Gemeindewahlen angezeigt. Die Sozialdemokraten konnten
zusammen mit der "Frischen Brise Steinhausen" drei Sitze hinzugewinnen, ebenso
erhielten die Sozialistisch-Grüne Alternative (SGA, zum Grünen Bündnis gehörend) zwei
und die "Politische Arbeitsgruppe Gleis 3 Risch-Rotkreuz" einen neuen Sitz. Die SGA
hat mit vier Sitzen nun Fraktionsstärke erreicht. Verlierer waren vor allem die
Freisinnigen, welche vier Mandate einbüssten, und die CVP, die als stärkste Partei wie
bei den letzten und vorletzten Wahlen zwei Sitze verlor; diesmal büsste sie auch knapp
vier Wählerprozentpunkte ein. In drei Gemeinden kam es zu stillen Wahlen, da nicht
mehr Kandidaten nominiert wurden als Sitze zu vergeben waren. Die Frauenvertretung
stieg von 7 auf 15 (18,5%). 7

WAHLEN
DATUM: 11.11.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Eidgenössische Wahlen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Élections fédérales 2019

Des vagues vertes et violettes ont déferlé sur la Suisse lors des élections fédérales de
2019. En effet, celles-ci ont été marquées par la progression des partis écologistes et
par une meilleure représentation des femmes sous la coupole. Portés par la présence
de la question climatique dans le débat public, les vert.e.s sont passés de 13 à 35
parlementaires, et les vert'libéraux de 7 à 16. Les manifestations pour le climat ont
permis à ce thème d'occuper le devant de la scène au cours de la campagne. De
manière similaire, la grève des femmes du 14 juin 2019 a bénéficié d'une importante
couverture médiatique. Dans les urnes, cela s'est traduit par une augmentation
significative de la délégation féminine dans les deux chambres. 95 élues siégeront entre
2019 et 2023, contre 71 lors de la législature précédente.
En outre, la cuvée 2019 des élections fédérales s'est distinguée par un nombre record
de candidatures. 4'645 personnes ont brigué un siège au Conseil national, contre 3'788
en 2015. Cette augmentation s'explique notamment par l'abandon des parrainages: les
partis ont été exemptés de collecter des signatures pour présenter plusieurs listes.
Ainsi, de multiples listes «jeunes», «femmes», «écologistes», «seniors» ou encore
«innovation» ont été lancées. Avec divers apparentements, cela a permis à certain.e.s
de grignoter les pourcentages nécessaires à la conquête d'un siège supplémentaire.

Lors de l'élection au Conseil national, les vert.e.s ont récolté 13.2 pour cent des voix
(+6.1 points de pourcentage pp par rapport à 2015), franchissant ainsi pour la première
fois la barre symbolique des dix pour cent. Leurs cousins vert'libéraux se sont établis à
7.8 pour cent (+3.2pp). Les partis gouvernementaux ont fait les frais de cette
progression écologiste. Demeurant le premier parti du pays, l'UDC a cependant reculé à
25.6 pour cent (-3.8pp). Le PS a perdu 2pp pour s'établir à 16.8 pour cent, alors que le
PLR a engrangé 15.1 pour cent des suffrages (-1.3pp). En perte de vitesse constante
depuis plusieurs années, le PDC s'est fait passer devant par les vert.e.s. Avec 11.4 pour
cent (-0.2pp), le parti démocrate-chrétien a réalisé le score le plus bas de son histoire.
Enfin, le PBD a aussi perdu des plumes, avec un score de 2.5 pour cent (-1.6pp). En
nombre effectif de mandats, 30 sièges sont revenus au groupe des vert.e.s, qui compte
également deux membres de l'extrême-gauche (+18 par rapport à 2015). Les socialistes
ont perdu 4 fauteuils mais en conservent 39. Les vert'libéraux obtiennent 16 mandats
(+9) et le PLR 29 (-4). 31 parlementaires composent le groupe du centre (25 PDC, 3 PEV
et 3 PBD), 5 de moins qu'en 2015. Malgré la perte de 12 sièges, le groupe UDC en
compte encore 55, y compris un représentant de la Lega et un de l'UDF. Avec ce
«Linksrutsch» («glissement à gauche»), les groupes UDC et PLR perdent la majorité
absolue qu'ils détenaient entre 2015 et 2019. 
Le vent de changement n'a en revanche pas atteint le Conseil des États. Favorisés par
l'élection au système majoritaire pratiquée dans tous les cantons sauf le Jura et
Neuchâtel, le PDC et le PLR demeurent les mieux représentés. Les démocrates-
chrétiens ont conservé leurs 13 fauteuils. Le PLR en a perdu un pour s'établir à 12
mandats. Les vert.e.s ont progressé au détriment du PS. En effet, les écologistes (5
sièges) ont récolté 4 sièges supplémentaires, tandis que les socialistes (9 sièges) ont dû
en abandonner 3. 6 sièges sont revenus à l'UDC (+1). Enfin, l'indépendant Thomas
Minder a conservé son siège pour le canton de Schaffhouse. 
L'étude électorale du FORS a révélé que le succès des vert.e.s était dû au soutien d'une
grande part de l'électorat socialiste. En effet, un tiers des électeurs et électrices des
vert.e.s avaient voté pour le PS en 2015. Globalement, le PES et le PVL ont bénéficié du
soutien d'un électorat jeune. De son côté, l'UDC a eu de la peine à mobiliser son
électorat, notamment car ses thèmes-phares, à savoir «l'immigration» et «l'asile»,
n'ont pas figuré en tête des problèmes jugés prioritaires par la population. Tandis que
le PLR a aussi eu des difficultés à mobiliser son électorat, le PDC a pu compter sur ses
fidèles. Pour le parti démocrate-chrétien, le bât blesse lorsqu'il s'agit de récolter des
voix au-delà de ses troupes. En outre, la vague verte a été plus forte dans les villes que
dans les campagnes. En revanche, pas de Röstigraben pour la progression écologiste,
qui se fait ressentir tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Au Tessin, le
succès des écologistes a été moins retentissant. L'arc lémanique et la région zurichoise
ont connu les progressions les plus marquées des partis verts.
Poussé par son succès, le parti écologiste a revendiqué un siège au Conseil fédéral.

WAHLEN
DATUM: 17.04.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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Cependant, la candidature de la présidente du parti Regula Rytz (BE) n'a pas été
couronnée de succès. Les partis bourgeois ont défendu le siège d'Ignazio Cassis et le
Conseil fédéral a été renouvelé dans son intégralité.

Par canton:
Appenzell Rhodes-Extérieures: CE, CN
Appenzell Rhodes-Intérieures: CE, CN
Argovie: CE, CN
Bâle-Campagne: CE, CN
Bâle-Ville: CE, CN
Berne: CE, CN
Fribourg: CE, CN
Genève: CE, CN
Glaris: CE, CN
Grisons: CE, CN
Jura: CE, CN
Lucerne: CE, CN
Neuchâtel: CE, CN
Nidwald: CE, CN
Obwald: CE, CN
Saint-Gall: CE, CN
Schaffhouse: CE, CN
Schwytz: CE, CN
Soleure: CE, CN
Tessin: CE, CN
Thurgovie: CE, CN
Uri: CE, CN
Valais: CE, CN
Vaud: CE, CN
Zoug: CE, CN
Zurich: CE, CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Anderer Ansicht waren die Sozialdemokraten und Gewerkschaften. Wie bereits 1989
angekündigt, lancierten SP und SGB eine gemeinsame Volksinitiative «zum Ausbau von
AHV und IV». Grundidee dieses Volksbegehrens ist es, die Gewichte von der zweiten
Säule (BVG) zur ersten Säule (AHV/IV) hin zu verschieben, ohne gleich zur Volkspension
überzugehen. Die heute auf die Existenzsicherung ausgerichtete AHV soll für sich allein
und ohne die berufliche Vorsorge den Hauptbeitrag zur wirtschaftlichen
Unabhängigkeit auf der Basis der gewohnten Lebenshaltung leisten.

Die weiteren Schwerpunkte der Initiative sind: Aufstockung aller AHV/IV-Renten unter
besonderer Berücksichtigung der niederen Einkommen, geschlechts- und
zivilstandsunabhängige Renten, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie
Rentenalter 62 für Frauen und Männer. Die zweite Säule würde um das reduziert, was
der Ausbau der ersten erbringt. Ausdrücklich in der Verfassung verankern will die
Initiative die Freizügigkeit beim Wechsel einer Pensionskasse.

Nach Auffassung der Initianten würden sich die Ausgaben für die erste Säule um 7,5
auf 29,9 Mia. Fr. erhöhen. Bund und Kantone sollten davon 25 anstatt wie heute 20%
übernehmen, und der gemeinsame Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern würde
sich um 1,6 auf 11,2 Lohnprozente erhöhen. Die Einsparungen bei der zweiten Säule
wurden auf mindestens 2,3 Mia. Fr. beziffert. Diese Zahlen wollten allerdings die
Vertreter der Pensionskassen nicht gelten lassen, und sie sagten der Initiative schon vor
deren Lancierung den Kampf an.

Die PdA, die in der vorbereitenden Expertengruppe mitgearbeitet hatte, wurde aus dem
Initiativkomitee wieder 'ausgeladen', da es, so der neue SP-Präsident Bodenmann, hier
um die Profilierung einer politischen Bewegung gehe, und er den Eindruck habe, dass
die PdA ohnehin von der Bildfläche verschwinden werde. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.01.1990
MARIANNE BENTELI
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Kurz vor Weihnachten stellte das EDI den zweiten Bericht der interdepartementalen
Arbeitsgruppe Finanzierung der Sozialversicherung (IDA-FiSo-2) der Öffentlichkeit vor.
Nachdem der erste Bericht die finanziellen Folgen der Weiterführung des geltenden
Leistungssystems in den Jahren 2010 und 2025 dargestellt hatte, wurden mit dem
zweiten Bericht die möglichen Aus-, Um- oder Abbauszenarien im Leistungsbereich
dargestellt. IDA-FiSo-1 war im Vorjahr zum Schluss gelangt, dass im Jahre 2010 15,3 Mia.
Fr. mehr nötig sind, um die heutigen Sozialleistungen inklusive
Mutterschaftsversicherung zu finanzieren. Der Bundesrat hatte IDA-FiSo-2 daraufhin
den Auftrag erteilt, anhand von drei Szenarien darzustellen, was getan werden müsste,
um den Mehrbedarf auf 9 Mia. Fr. zu beschränken, welche Massnahmen die Fortführung
des Status quo fordert und welche die Erhöhung der Ausgaben auf 18 Mia. Fr. Der IDA-
FiSo-2-Bericht zeigte den Gestaltungsraum innerhalb der einzelnen
Sozialversicherungszweige auf sowie die Auswirkungen für das ganze System, die
Versicherten und die Wirtschaft. Bei allen Varianten wurde mit einem finanziellen
Mehrbedarf gerechnet.

Sowohl die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber auf der einen, als auch die SP
und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sahen sich von den Schlussfolgerungen
des Berichtes in ihren Ansichten bestätigt. Die FDP fand, dass jetzt weder ein Ausbau
noch die Schliessung von Lücken im sozialen Netz möglich sei. Sie forderte den
Bundesrat auf, für die mittel- und langfristigen Aspekte der Finanzierung der
Sozialwerke zu einem Gespräch am runden Tisch einzuladen. Die SVP verlangte ein
Sanierungspaket, das auf der Leistungsseite zwingende Korrekturen vornehme. Die
Arbeitgeber vertraten die Auffassung, dass nur das Szenario "gezielter Abbau"
wirtschaftsverträglich sei, und dass im jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung nicht zur Diskussion stehen könne. Gegen jeglichen Ausbau
war auch der Schweizerische Gewerbeverband; er verlangte unter anderem ein
einheitliches Rentenalter von mindestens 65 Jahren, eine Kürzung der Bezugsdauer bei
der Arbeitslosenversicherung sowie Kostendämpfungen im Gesundheitswesen.

Ganz andere Schlüsse zogen SP und Gewerkschaften aus dem Bericht. Für die
Sozialdemokraten zeigte dieser, dass kein Bedarf für Leistungsabbauszenarien im
Sozialversicherungsbereich bestehe und auch ein Moratorium wirtschaftspolitisch
nicht zu rechtfertigen sei. Aus dem Bericht sei zudem ersichtlich, dass die Politik in der
Ausgestaltung der sozialen Schweiz der nächsten Jahrzehnte einen sehr grossen
Spielraum habe. Für den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) stellte der
Bericht eine gute Ausgangslage dar, um die Auseinandersetzungen über die künftige
Ausgestaltung der Sozialwerke zu versachlichen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) hingegen bezeichnete den Bericht als mangelhaft. Er liste
unzählige Abbauvorschläge auf und beschränke sich dabei auf die Bezifferung der
möglichen Einsparungen. Dabei hätten die Experten vergessen, die Folgen für die
Betroffenen darzulegen. SP und SGB verlangten die rasche Realisierung der
Mutterschaftsversicherung und der Ruhestandsrente.

Einmal mehr zwischen den Fronten versuchte sich die CVP zu positionieren. Die Partei
sprach sich sowohl gegen den Abbau als auch gegen den Ausbau, sondern für den
Umbau der Sozialversicherungen auf dem Niveau der heutigen Sozialleistungsquote
sowie für eine Mutterschaftsversicherung aus. Sie kritisierte aber, die Arbeitsgruppe sei
von zu optimistischen Arbeitslosenquoten (maximal 3,5%) ausgegangen. Sparpotential
ortete sie in mehr Eigenverantwortung und in der Missbrauchsbekämpfung. 10

BERICHT
DATUM: 23.12.1997
MARIANNE BENTELI

Im Zuge der im nächsten Jahr erwarteten Abstimmung über die Volksinitiative „Keine
Spekulation mit Nahrungsmitteln!" der Jungsozialisten wurde im Juli 2015 bekannt, dass
der Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO seit Anfang Jahr auf Investitionen im Bereich
der Agrarprodukte und der Viehwirtschaft verzichtet. Grund dafür sei gemäss dem
Verwaltungsratspräsidenten des Ausgleichsfonds die neu gewonnene „politische
Sensibilität" des Themas. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.07.2015
FLAVIA CARONI
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Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
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beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 12
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Trotz divergierender Ansichten beschloss die zuständige Ständeratskommission, auf
die Vorlage einzutreten. Ein Rückweisungsantrag der SP-Vertreter, die das gleiche
Rentenalter für Mann und Frau und das Rentensplitting verlangten, scheiterte klar. Die
Kommission übernahm in der Folge die Vorschläge des Bundesrates nahezu vollständig.
Als einzige wichtige Änderung gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf lehnte sie eine
Erhöhung des Beitragssatzes für die Selbständigerwerbenden ab. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.1990
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und die SP reichten mit 118'264 gültigen
Unterschriften ihre Volksinitiative «zum Ausbau von AHV und IV» ein, die zum Ziel hat,
AHV und IV weitgehend existenzsichernd zu gestalten. Die Pensionskassen sollten
dagegen abgebaut werden und deutlicher als heute die Funktion einer
Zusatzversicherung erhalten. Gleichzeitig wollen die Initianten die Gleichstellung von
Mann und Frau erreichen und die heutige Ehepaarrente durch eine Einzelrente
(Splitting) ersetzen. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Die 1990 von der SP und dem SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV
und IV" wurde vom Parlament, weil sie als zu weitreichend erachtet wurde, klar und
ohne lange Diskussionen abgelehnt. Da diese Initiative primär die Frage der
Finanzierung von AHV und IV angeht, zielt sie eigentlich auf die 11. AHV-Revision ab,
welche sich vorrangig mit diesem Problemkreis befassen wird. Die Initiative verlangt
eine Gewichtskorrektur zwischen erster und zweiter Säule, eine existenzsichernde
Rente, eine Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren bei ungekürzter Rente, volle
Freizügigkeit beim Pensionskassenwechsel sowie eine Mindestbeteiligung des Bundes
an der AHV von 25 Prozent. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Bei den Verfeinerungen der Leistungsberechnungen schloss sich der Nationalrat mit
geringfügigen Differenzen der kleinen Kammer an. Noch einmal viel zu reden gab die
Erhöhung des Rentenalters der Frauen. Dem Plenum lag ein Kompromissvorschlag
seiner Kommission vor, wonach Frauen, die unmittelbar vor Erreichen des Rentenalters
während mindestens fünf Jahren ununterbrochen erwerbstätig waren und die
Erwerbstätigkeit definitiv aufgeben, die Rente um ein Jahr ungekürzt vorbeziehen
können. Dieser Antrag vermochte sich ebensowenig durchzusetzen wie ein
Minderheitsantrag, der am ursprünglichen Beschluss des Nationalrates festhalten
wollte, worauf sich die grosse Kammer der Lösung des Ständerates anschloss. Ein
Antrag aus den Reihen der SP, die Vorlage sei derart aufzuteilen, dass über die
Grundsatzfrage des Rentenalters getrennt von den übrigen Revisionspunkten
entschieden werden könne, wurde - gleich wie im Ständerat - klar verworfen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Wegen der progressiven Anhebung des Rentenalters der Frauen ergriffen der
Christlich-nationale Gewerkschaftsbund (CNG) und der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) gegen die 10. AHV-Revision das Referendum, wobei Ende
Jahr bereits feststand, dass dieses mit weit über 100'000 Unterschriften zustande
kommen wird. Die mit dem SGB eng verbundene SP zeigte sich in dieser Angelegenheit
gespalten. Die Geschäftsleitung unter Präsident Bodenmann stellte sich hinter das
Referendum, der Parteivorstand hingegen wollte die positiven Aspekte der Revision -
Rentensplitting, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften - nicht gefährden und sprach
sich dagegen aus. Die Partei beschloss schliesslich, der SP-Basis diesen schwierigen
Entscheid anfangs 1995 in einer Urabstimmung zu unterbreiten, der ersten seit 1921, als
sich die Genossinnen und Genossen für oder gegen einen Beitritt zur 3. Internationalen
zu entscheiden hatten. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1994
MARIANNE BENTELI

In ersten Reaktionen stiessen die Vorschläge des Bundesrates von Rechts bis Links auf
Kritik. Der Arbeitgeberverband erklärte, die Regierung setze falsche Prioritäten; nicht
die Flexibilisierung des Rentenalters sei vordringlich, sondern die Sanierung der AHV,
wozu Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer nichts taugten. Der Gewerbeverband
unterstützte das einheitliche Rentenalter für Mann und Frau, lehnte jede Erhöhung des
Beitragssatzes für Selbständigerwerbende hingegen kategorisch ab. Die FDP äusserte
sich ebenfalls positiv zur vorgesehenen Gleichstellung von Mann und Frau, meldete

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.1998
MARIANNE BENTELI
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aber bereits Opposition gegen das Modell der langen Erwerbsdauer an, da es
ausbildungsfeindlich sei. Die SP sah in den bundesrätlichen Vorschlägen einen Schritt in
die richtige Richtung, bedauerte aber, dass die Einsparungen einmal mehr einseitig zu
Lasten der Frauen gehen sollen. Für den SGB gingen die vorgeschlagenen
Flexibilisierungsmodelle eindeutig zu wenig weit. Einzig die CVP zeigte sich auf der
ganzen Linie zufrieden und meinte, die Gleichstellung der Geschlechter sei ebenso zu
begrüssen wie die Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel über die Mehrwertsteuer. Im
Lauf der Vernehmlassung änderte sich kaum etwas an diesen ersten Stellungnahmen;
allerdings wurde klar, dass die bürgerlichen Bundesratsparteien und die
Wirtschaftsverbände nur auf die 11. AHV-Revision einzutreten gewillt sind, wenn der
Bundesrat vorgängig eine Gesamtstrategie für die Sicherung aller Sozialwerke vorlegt. 18

Nach mehrmaliger Verschiebung leitete der Bundesrat Anfang Februar dem Parlament
seine Botschaft zur 11. AHV-Revision zu. Die Vorlage stützte sich auf das 1998 einer
Vernehmlassung unterzogene erste Projekt, auf die Zwischenentscheide des
Bundesrates von Ende März 1999 sowie auf eine neue Gesamtschau zur
Weiterentwicklung der Sozialversicherungen bis zum Jahr 2025. Im Zentrum der
Revision stehen die finanzielle Konsolidierung sowie die Anpassung an neue
gesellschaftliche Realitäten. Durch Sparmassnahmen und Mehreinnahmen soll die
AHV/IV-Rechnung um rund CHF 1,2 Mrd. pro Jahr entlastet werden. Als
Zusatzfinanzierung möchte der Bundesrat die Mehrwertsteuer ab 2003 um 1,5
Prozentpunkte erhöhen (1% für die IV, 0,5% für die AHV). Wenn die Reserven des AHV-
Ausgleichsfonds unter die Schwelle von 70% einer Jahresausgabe sinken, soll zur
Ergänzung des bereits 1999 eingeführten „Demographieprozents“ ein weiterer halber
Prozentpunkt zu Gunsten der AHV erhoben werden. Weitere Mehreinnahmen ergeben
sich durch die Heraufsetzung des Beitragssatzes der Selbstständigerwerbenden und
durch die Aufhebung des Freibetrags für erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner.
Einsparungen entfallen auf die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters der Frauen von
64 auf 65 Jahre, die schrittweisen Einschränkung des Anspruchs auf eine Witwenrente
sowie auf den von zwei auf drei Jahre verlangsamten Teuerungsausgleich auf den
Renten. Die rund CHF 400 Mio., die sich aus den Einsparungen durch das höhere
Frauenrentenalter ergeben, werden für die Finanzierung eines sozial verträglich
ausgestalteten flexiblen Altersrücktritts verwendet. Bis zuletzt hatte sich Bundesrätin
Dreifuss für CHF 600 Mio. eingesetzt. Einige Wochen später vertrat der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Verwendung der überschüssigen Goldreserven der Nationalbank
die Meinung, dass ein Teil davon zur sozialen Abfederung der 11. AHV-Revision im
Bereich Rentenalter und Witwenrente eingesetzt werden könnte. Einen
entsprechenden Antrag stellte er aber nicht, da es in einem ersten Schritt darum gehe,
den legalen Rahmen für die Solidaritätsstiftung zu schaffen.

Die Vorschläge fanden in keinem parteipolitischen oder sozialpartnerschaftlichen Lager
Zustimmung. Arbeitgeber- und Gewerbeverband lehnten sowohl die Erhöhung des
Mehrwertsteuersatzes als auch Zusatzleistungen für tiefere Einkommen beim flexiblen
Altersrücktritt ab. Die FDP erklärte, sie würde der Flexibilisierung nur zustimmen, wenn
diese kostenneutral ausgestaltet werde, während sich die SVP grundsätzlich dagegen
stemmte. Gleich wie die FDP verlangte auch die CVP eine Gesamtschau sämtlicher
Sozialversicherungen; nur wenn diese vorliege, sei sie überhaupt bereit, auf die Vorlage
einzutreten. Ganz anders reagierte die SP. Sie sprach von einem schwer wiegenden
Sozialabbau, der vor allem die Frauen treffe. Der SGB bezeichnete die Vorlage als
unausgewogen; sie bringe nur den Ärmsten und den Reichsten etwas, den
Normalverdienenden aber wenig bis nichts. Der CNG erachtete die Vorlage als generelle
Demontage der AHV und drohte offen mit dem Referendum. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.02.2000
MARIANNE BENTELI

Im Frühjahr nahm die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates die Beratung dieser Vorlage auf. Sie verlangte vom BSV eine Reihe von
Zusatzberichten zu den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten der
Revision sowie zur Koordination mit der 1. BVG-Revision. Mehr wissen wollte sie
insbesondere über die finanzielle Entwicklung der AHV, die Situation der Frauen, die
wirtschaftliche Bedeutung der Witwen- und Witwerrente sowie die Lage der über 60-
Jährigen auf dem Arbeitsmarkt. Auskunft verlangte sie auch darüber, ob das
Leistungsprofil des BVG dem Verfassungsauftrag (Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung) noch entspricht. Beim Ausbau der Finanzierung über
Mehrwertsteuerprozente folgte die SGK grundsätzlich dem Bundesrat, lehnte es aber
ab, gleichzeitig mit dieser Vorlage auch die Finanzierung der IV zu regeln. Sie bekräftigte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2000
MARIANNE BENTELI
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zudem ihren Willen, die Einnahmen aus den für die AHV bestimmten
Mehrwertsteuerprozenten vollumfänglich dieser zukommen zu lassen. Den Vorschlag,
den Beitragssatz der Selbstständigerwerbenden von 7,8 auf 8,1% zu erhöhen und den
Freibetrag für Rentner aufzuheben, hiess sie trotz Opposition aus Gewerbekreisen gut.
Andere Weichenstellungen als der Bundesrat nahm sie dagegen bei den Witwenrenten
vor, welche sie weniger stark abbauen wollte. Nach dem Modell der Kommission soll
eine Witwe einen unbefristeten Rentenanspruch haben, wenn sie über 45 Jahre alt ist,
bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat; der Bundesrat hatte die
Altersgrenze bei 50 Jahren angesetzt. Für die laufenden Renten beschloss die SGK die
volle Besitzstandsgarantie; der Bundesrat hatte lediglich eine Schonfrist von drei
Jahren vorgesehen. Damit niemand durch die Maschen fällt, sollen nach dem Vorschlag
der Kommission Witwen und Witwer in prekären finanziellen Verhältnissen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen haben – unabhängig davon, ob sie eine Verwitwetenrente
beziehen oder nicht. Aus Rücksicht auf die anstehende Volksabstimmung über die
beiden Rentenalterinitiativen beschloss die SGK, die Frage des flexiblen Rentenalters
erst im kommenden Jahr zu behandeln.

Gegen einen Abbau bei den Witwenrenten wehrten sich nach der SP auch die
Frauenorganisationen der bürgerlichen Parteien FDP und CVP, die fanden, eine
gänzliche Abkehr vom Versorgerprinzip beim Aufbau der Altersvorsorge sei nicht reif,
solange es nicht bessere Strukturen für die Erwerbstätigkeit von Müttern (insbesondere
ausserhäusliche Kinderbetreuung) gebe. Nationalrätin Egerszegi (fdp, AG) regte an, die
Witwer- und Witwenrenten analog zu den EL nur noch finanzschwachen Personen und
nicht mehr nach dem Gieskannenprinzip auszurichten.

FDP-Parteipräsident Steinegger sprach sich für eine generelle Erhöhung des
Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre aus anstatt einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Er
nahm damit Überlegungen der beiden freisinnigen Bundesräte Villiger und Couchepin
auf, die bereits im Vorjahr ein Pensionsalter „65 plus“ zur Diskussion gestellt hatten. Die
welschen Freisinnigen distanzierten sich von den Aussagen Steineggers, die sie als für
ihre Wählerschaft verunsichernd bezeichneten. 20

Invalidenversicherung (IV)

Da er im Rahmen der 5. IV-Revision ganz gezielt auf den Grundsatz
„Wiedereingliederung vor Rente“ setzen will, unterstützte der Bundesrat eine Motion
der SP-Fraktion, die eine vermehrte Ausrichtung von an Integrationsleistungen
gekoppelten Taggeldern anstatt einer provisorischen Rente verlangt. Beide Kammern
überwiesen die Motion stillschweigend, der Nationalrat nahm zudem ein SP-Postulat
(04.3088) mit der gleichen Stossrichtung an. Ebenfalls im Einverständnis mit dem
Bundesrat hiess der Ständerat eine Motion (04.3201) seiner SGK für eine frühzeitige
Invaliditätsvorbeugung sowie ein Postulat (04.3098) Ory (sp, NE) für eine flexible IV-
Rente gut. 21

MOTION
DATUM: 18.06.2004
FLAVIA CARONI

Wegen der Aufhebung der Zusatzrente für Ehepartner und des Karrierezuschlags
ergriffen mehrere kleinere Behindertenorganisationen, allen voran die Behinderten-
Selbsthilfeorganisation „Zentrum für Selbstbestimmtes Leben“, das Referendum gegen
die Revision, die sie als Sozialabbau auf dem Buckel der Schwächsten bezeichneten.
Ihnen schloss sich Agile, der Dachverband der Behinderten-Selbsthilfe an. Die grossen
Organisationen, so etwa Pro Infirmis und die Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe (DOK) werteten die Sanierung der Versicherung und die verstärkten
Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung höher und sprachen sich gegen das
Referendum aus. Relativ rasch sprang die Grüne Partei auf den Referendumszug auf.
Die SP und die Gewerkschaften zeigten sich hingegen gespalten. Während sich der SGB
trotz Kritik an der Revision ablehnend verhielt, unterstützten seine Dachorganisationen
in den Kantonen Bern und Freiburg das Referendum. Gegen die SP Frauen und die
Junge SP erklärte die SP-Parteileitung ihren Verzicht: Eine breit geführte Referendums-
und Abstimmungskampagne würde nur die von der SVP lancierte Polemik über die
„Scheininvaliden“ anheizen und der SP im Wahljahr eine sichere
Abstimmungsniederlage bescheren. Die Parteileitung wurde jedoch von der
Delegiertenversammlung überstimmt und musste das Referendum unterstützen. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MARIANNE BENTELI
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Die Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV endete Mitte März 2016. Bis zum
Erscheinen des Ergebnisberichts verstrichen jedoch elf Monate.

In der Zwischenzeit machte ein Vorschlag des Arbeitgeberverbandes (SAV) für eine
weitreichendere, Sparmassnahmen umfassende Revision von sich reden. Der Verband
regte an, Menschen unter 30 Jahren nur noch in Ausnahmefällen eine IV-Rente zu
gewähren. Jährlich erhalten rund 2'000 junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren
neu eine Rente der IV, gut die Hälfte davon aufgrund psychischer Probleme. Im
Gegensatz zu den Neuberentungen bei anderen Altersgruppen hatte diese Zahl in den
vergangenen Jahren nicht abgenommen. Die Gefahr, dass diese Menschen ein Leben
lang von Leistungen der Sozialversicherungen abhängig bleiben, ist gross, und gemäss
einer Studie im Auftrag des BSV kann eine frühe Berentung eine „krankheitsfestigende"
Wirkung entfalten, unter anderem da die Betroffenen sich selbst aufgeben. Bei
psychischen Leiden wie Schizophrenie ist eine Prognose im jungen Alter oft noch gar
nicht möglich. Man tue den Jungen daher einen Gefallen, so der Arbeitgeberverband,
wenn sie keine Rente erhielten, dafür bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt früher
und intensiver unterstützt würden. Zudem würde der Integrationsdruck auf alle
Involvierten zunehmen. Die Rente solle daher durch ein tiefer angesetztes, befristetes
Taggeld ersetzt werden, das einen Anreiz biete, sich um eine Anstellung zu bemühen.
Nur noch bei schweren Geburtsgebrechen und Behinderungen, die eine Tätigkeit im
ersten Arbeitsmarkt ausschliessen, soll bereits im frühen Erwachsenenalter eine Rente
gesprochen werden. Insgesamt unterstützte der SAV die Stossrichtung der Reform des
Bundesrates, die auch die Arbeitgeber besser bei der Integration von Personen mit
gesundheitlichen Problemen unterstützen und die Koordination zwischen den
verschiedenen Akteuren im Integrationsprozess verbessern will.

Die Behindertenverbände stimmten der Ansicht zu, vor einer Berentung eines jungen
Menschen müssten alle anderen Massnahmen geprüft und ausgeschöpft werden. Seien
sich alle Beteiligten einig, dass keine Aussichten auf eine Arbeitsstelle bestehen, müsse
aber eine Rente gesprochen werden – die Verantwortung für die Betroffenen könne
nicht einfach auf deren Eltern oder die Sozialhilfe überwälzt werden. Auch von der SP
hiess es, würden keine Renten mehr an junge Menschen ausbezahlt, würde das deren
Familien stark belasten und letztlich auch zu Ausweichreaktionen auf andere
Sozialwerke wie die Ergänzungsleistungen führen. Der Vorschlag des
Arbeitgeberverbandes gehe an der Lebensrealität der Menschen vorbei. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
FLAVIA CARONI

An der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV, die von Dezember 2015 bis März
2016 dauerte, beteiligten sich alle Kantone, fünf grössere Parteien sowie verschiedene
Dachverbände der Gemeinden, Städte und der Wirtschaft, verschiedene
Versicherungs- oder Behinderteninstitutionen sowie zahlreiche nicht eingeladene
Organisationen. Die Vernehmlassung wurde mittels eines Fragebogens durchgeführt,
bei dem die Teilnehmenden ihre Zustimmung bezüglich der wichtigsten Themen in vier
Stufen angeben konnten. Dies ermöglichte dem BAG im Anschluss die Durchführung
statistischer Auswertungen, wobei sich zeigte, dass 84 Prozent der Stellungnehmenden
der Vorlage ganz oder eher zustimmten und nur 16 Prozent sie ganz oder eher
ablehnten. Zahlreiche Organisationen beschränkten sich jedoch auf die Beurteilung der
einzelnen Leistungen, nicht aber der ganzen Revision.
Bei den teilnehmenden politischen Parteien überwog die Kritik an der Vorlage:
Während SP und CVP die Revision eher befürworteten, wurde sie von der FDP und der
BDP eher und von der SVP ganz abgelehnt. Die SVP und die FDP forderten mehr
Kostentransparenz und Sparmassnahmen und lehnten einen personellen Ausbau sowie
einen Leistungsausbau (SVP) ab. SBV, SGB, Travail.Suisse und FER unterstützten die
Vorlage trotz einiger Kritikpunkte weitgehend, während der Gewerbeverband eine
Überprüfung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der verschiedenen Massnahmen und der
SAV Einsparungen im Leistungsbereich forderten. Die Versicherungsinstitutionen
verzichteten auf eine Gesamtbeurteilung, da sie nur die sie direkt betreffenden Aspekte
beurteilen wollten. Insgesamt wertete das BAG aber auch ihre Stellungnahmen als
mehrheitlich die Revision befürwortend. Die meisten Behindertenorganisationen
sprachen sich für die Revision aus und begrüssten das formulierte Eingliederungsziel.
Sehr umstritten war jedoch die Frage, ob ein solches mit den vorgeschlagenen
Lösungen wirklich erreicht werden könne. Einige Organisationen forderten deshalb eine
Wirkungskontrolle, die nicht die Reduktion der Rentenzusprachen, sondern die
tatsächliche Eingliederung in die Arbeitswelt untersucht. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Als erste Legislative der Welt könnte sich der Berner Stadtrat einer
geschlechterspezifischen Quotenregelung unterziehen. Er hiess nämlich überraschend
eine SP-Motion gut, welche verlangt, dass im Stadtrat höchstens 60% der Sitze vom
selben Geschlecht besetzt werden dürfen. Die Annahme des Vorstosses bedeutet aber
noch nicht die Umsetzung in die Realität, sondern nur, dass die Exekutive eine
entsprechende Vorlage ausarbeiten muss, die dann erneut dem Stadtrat und
schliesslich dem Volk vorgelegt werden wird. 25

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1991
MARIANNE BENTELI

Im Ständerat machte Cavadini (lp, NE) in der Eintretensdebatte zur Revision geltend, die
Feminisierung des Textes sei im Französischen nur auf Kosten der sprachlichen Qualität
zu erreichen und im Italienischen völlig undenkbar. Dem hielt Aeby (sp, FR) entgegen, es
gebe in der französischen Sprache durchaus Möglichkeiten, dem legitimen Anliegen der
Frauen Rechnung zu tragen. Brunner (sp, GE) stellte den Antrag auf eine
geschlechtsneutrale Formulierung in der Detailberatung von Art. 8. Sie meinte, der
Geist der neuen Verfassung, der sich auch in den verwendeten Begriffen ausdrücke,
dürfe nicht vom Diktat ehemals reiner Männergremien (Académie Française) diktiert
werden. Mit ihrem Einverständnis wurde die Frage auf später verschoben und die
Redaktionskommission gebeten, entsprechende Textvorschläge zu unterbreiten. Im
Nationalrat stellten Parlamentarierinnen aus der SP die gleiche Forderung für die
französische und die italienische Ausgabe der Verfassung. Auch hier wurden die beiden
romanischen Texte der Redaktionskommission zugewiesen. Zu einer parlamentarischen
Debatte über die schliesslich gefundene Lösung kam es nicht. In der definitiven Fassung
der neuen Verfassung sind die französischen und italienischen Formulierungen aber
soweit als möglich geschlechtsneutral . 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1998
MARIANNE BENTELI

Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Les Collectifs pour la grève féministe et des femmes du 14 juin 2019 ont appelé à une
marche nocturne contre les violences sexistes qui a eu lieu le 24 novembre 2018 en
Romandie. Il y avait à Lausanne environ 2000 personnes, 1000 à Genève, 250 à
Neuchâtel et 200 à Fribourg. Ces manifestations, qui ont eu lieu la veille de la journée
internationale contre la violence faite aux femmes, ont fait écho à d'autres marches
similaires, en France notamment. Du côté de la Suisse allemande, plusieurs centaines
de personnes se sont réunies à Zurich pour lancer une campagne de 16 jours contres
les violences faites aux femmes. La campagne, lancée par des ONG, des foyers pour
femmes et des centres de conseil vise à interpeler les autorités face au manque de
mesures concrètes pour la mise en application de la Convention d'Istanbul, qui a pour
but de lutter contre les violences sexistes. Durant deux semaines, plus de 50
événements auront lieu en Suisse alémanique. Les femmes socialistes du canton de
Saint-Gall ont pour leur part organisé une séance d'information sur les violences
domestiques, rappelant que le nombre de victimes pour 2017 s'élève à 21 décès (soit un
toutes les deux semaines et demie), 53 tentatives de meurtre et plus de 200 délits de
blessures corporelles et mise en danger d'autrui. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2018
SOPHIE GUIGNARD
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Alterspolitik

Im Nationalrat wurde der Antrag Spoerry von einer rechtsbürgerlichen Minderheit unter
Fischer (svp, AG) eingebracht und zwar in der Form der Zusammenfassung beider
Absätze in einen Abs. 1. Da zu diesem Alinea SP-Anträge für eine geschlechtsneutrale
Formulierung auch im Französischen und Italienischen eingereicht waren, diese Frage
aber generell erst vor Abschluss der Gesamtberatung geregelt werden sollte, wurde die
Diskussion darüber verschoben – und angesichts der weiteren Beschlüsse der Räte gar
nicht mehr aufgenommen. Gegen einen Antrag Leuba (lp, VD), der dem Ständerat beim
ganzen Artikel folgen wollte, nahm der Nationalrat mit 101 zu 55 Stimmen den Antrag
seiner Kommission zu Abs. 2 an und fügte so die Begriffe der Lebensform und der
psychischen Behinderung ein. Zwei Minderheitsanträge vor allem aus den Reihen der
SP, welche einerseits die geschlechtliche Orientierung und den Zivilstand, anderseits
das Alter ausdrücklich erwähnen wollten, wurden nach ausgiebiger Diskussion mit 85 zu
70 resp. 86 zu 69 Stimmen verworfen. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1998
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Um die Wahlchancen von Frauen im Herbst 1999 zu verbessern, stellten sich die
Frauen der FDP, CVP, SVP, SP, GPS und EVP hinter das von der Eidgenössischen
Frauenkommission (EFK) lancierte 12-Punkte-Manifest «Mehr Frauen ins Parlament!»,
das u.a. mehr Unterstützung der Frauen im Wahlkampf, die Förderung von
Gleichstellungsbemühungen sowie spezifische Frauenstrukturen und
Frauenbeauftragte in den Parteien forderte. 30

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 26.05.1998
URS BEER

Grosse Parteien

Die SP lancierte zusammen mit dem Gewerkschaftsbund die Volksinitiative «Für den
Ausbau von AHV und IV», welche eine Festigung der ersten Säule auf Kosten der
Pensionskassen vorsieht. Ausserdem spannte sie mit dem LdU und der Arbeitsgruppe
für eine neue Agrarpolitik (NAP) zusammen, um nach dem Scheitern der
Kleinbauerninitiative gemeinsam die Volksinitiative «Bauern und Konsumenten» zu
lancieren; das Begehren will mit wirtschaftlichen Anreizen eine ökologischere und
tierfreundlichere Produktion von höherer Qualität und bei geringeren Überschüssen
erreichen. 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.08.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Berichtsjahr 1991 eingereicht hat die SP die gemeinsam mit dem SGB lancierte
Volksinitiative «Zum Ausbau von AHV und IV».

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im übrigen verabschiedete die Delegiertenversammlung der SP ebenfalls ein Manifest
zur Gleichstellung von Frau und Mann. Die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in Gesellschaft, Beruf und Politik soll in zehn Jahren erreicht werden. Als
dritter Schwerpunkt wurde die Lancierung von zwei Volksinitiativen im Bereich der
Sicherheitspolitik beschlossen. Unter den Titeln «Für ein Verbot der
Kriegsmaterialausfuhr» resp. «Für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik»
wurden die Initiativen unter Mitarbeit der Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle
und ein Waffenausfuhrverbot (ARW) sowie des Christlichen Friedensdienstes (CFD) im
Mai lanciert. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Gruppe Schweiz ohne Armee
(GSoA) und über zwanzig friedens- und entwicklungspolitische Organisationen
unterstützten die Initiativen. Vor der Initiativlancierung stellte die Partei die
«Grundlagen zur Friedens-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik» vor, welche eine Art
Gegenvorschlag zum im April veröffentlichten «Sicherheitsbericht 90» des Bundesrates
darstellten.
Bei der Würdigung des Sicherheitsberichtes im Ständerat stellte sich Miville (BS) gegen
die allgemein kritische Haltung seiner Partei. 32

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.09.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Die SP verabschiedete am Parteitag ihr Wirtschaftsprogramm für die Jahre 1994 bis
2005 unter dem Titel «Mit radikalen Reformen die Zukunft gestalten». Mit knappem
Mehr entschieden die Delegierten, dass die Reformen innerhalb des herrschenden
kapitalistischen Systems durchzuführen seien. Die Überwindung des Kapitalismus stelle
für die nächsten zwölf Jahre kein Ziel der SP mehr dar, da die Partei der herrschenden
Wirtschaftsordnung zurzeit kein grundlegend neues und glaubwürdiges Konzept
entgegenzusetzen habe. Der Abschied von der traditionellen grundsätzlichen
Kapitalismuskritik sorgte innerhalb der Partei für eine breite, kontroverse Diskussion.
Nationalrätin Margrith von Felten (BS) schalt das Papier in einem Rückweisungsantrag
als «Arrangement mit den herrschenden Verhältnissen». Ausserdem kritisierte die
zentrale Frauenkommission der Partei, dass Frauenforderungen im
Wirtschaftsprogramm zu wenig berücksichtigt würden. Insgesamt hatten über 400
Sektionen und Kantonalparteien Änderungsanträge eingereicht. Ein Antrag der Zürcher
Kantonalsektion, der forderte, das Ziel des sozialen Friedens sei aus dem Programm zu
streichen, wurde von den Delegierten knapp und etwas überraschend mit dem
Argument angenommen, die Sozialpartnerschaft werde von den Arbeitsgebern verletzt.
Das über 100seitige Wirtschaftskonzept fordert eine sozialere und ökologischere
Schweiz, mehr Wettbewerb und Transparenz der Schweizer Wirtschaft, eine neue
Landwirtschaftspolitik und eine Reform des Bildungswesens. 33

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 20.06.1994
EVA MÜLLER

Die 10. AHV-Revision und das in letzter Minute heraufgesetzte Rentenalter für Frauen
stürzte die SP in ein Dilemma. Während sich der Parteivorstand und Präsident
Bodenmann für ein Referendum gegen die 10. AHV-Revision stark machten, setzten sich
andere namhafte SP-Vertreter dafür ein, die positiven Errungenschaften der Vorlage zu
retten und die Erhöhung des Frauenrentenalters von 62 auf 64 Jahre mit einer Initiative
rückgängig zu machen. Die Partei war in der Frage der 10. AHV-Revision so gespalten,
dass sie zur Klärung den seit 1921 nie mehr praktizierten Weg einer Urabstimmung
beschloss. 34

PARTEICHRONIK
DATUM: 21.11.1994
EVA MÜLLER

Als einzige der Bundesratsparteien hatte die SP im Frühjahr gegen die drei
Landwirtschaftsvorlagen (Revision MIlichwirtschaftseschluss, Revision
Landwirtschaftsgesetz, Verfassungsartikel über die Landwirtschaft) und «für ein
Bioland Schweiz» votiert. Das dreifache Nein des Volkes gereichte der Partei deshalb
zum Triumph. Hingegen hatte die 1991 eingereichte und zuletzt auch parteiintern
umstrittene AHV/IV-Ausbauinitiative von SP und Gewerkschaften an der Urne keine
Chance.

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.06.1995
EVA MÜLLER

Ein SP-Parteitag in Davos im November stand ganz im Zeichen der Zukunft und
Finanzierung des Sozialstaates. Die Delegierten verabschiedeten ein Positionspapier, in
dem der «Panikmache» um die Finanzierung des Sozialstaates der Kampf angesagt und
die soziale Grundsicherung als unabdingbar für den sozialen Frieden bezeichnet wird.
Der Sozialstaat sei auch in Zukunft bezahlbar, dieser solle fortan aber nicht mehr allein
durch Lohnprozente, sondern vermehrt über eine erhöhte Mehrwertsteuer finanziert
werden. Als vordringlich erachtete die SP die Sicherung der AHV (mit Ruhestandsrenten
ab 62 Jahren) und der IV sowie die Ausweitung der Ergänzungsleistungen auf
Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende. Bekräftigt wurden die Forderungen nach
höheren Kinderzulagen und einer Mutterschaftsversicherung.

Mit grossem Mehr stellte die SP zudem die Weichen für einen radikalen Umbau der
Krankenversicherung: Bis zum Frühjahr 1997 will sie Vorschläge für eine oder mehrere
Volksinitiativen bezüglich einer sozialeren Finanzierung der Krankenversicherung
vorlegen. Die heutigen Kopfprämien sollen durch bis zu acht zusätzliche
Mehrwertsteuerprozente ersetzt werden, womit die unteren Einkommenskategorien
erheblich entlastet würden. Gleichzeitig soll der Kostenschub im Gesundheitswesen
eingedämmt werden. Um das Ziel des gezielten Ausbaus der Leistungen und gleichzeitig
der Begrenzung der Kostensteigerungen auf das BIP-Wachstum zu erreichen, wird eine
nationale Spitalplanung sowie die Steuerung des Gesundheitswesens über
Globalbudgets verlangt.

Die Initiativfreudigkeit der Parteispitze wurde von der SP-Basis und verschiedenen, an
weiteren SP-Initiativen beteiligten Gruppierungen harsch kritisiert, da die
Unterschriftensammlungen für zwei bereits lancierte Initiativen nur harzig liefen. 35

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 16.11.1996
EVA MÜLLER

01.01.90 - 01.01.20 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Beteiligung an dem von einem Teil der Behindertenorganisationen lancierten
Referendum gegen die 5. Revision der Invalidenversicherung wurde knapp mit 82:69
Stimmen gutgeheissen.Die Parteileitung hatte sich dagegen ausgesprochen, auch in
Hinblick darauf, dass das Referendum der SVP eine Steilvorlage für ihre Themen
Finanzierung und Missbrauch der IV geben könnte. Nationalrätin Christiane Goll (ZH)
hingegen vertrat mit der Mehrheit der Delegierten die Meinung, die SP müsse
mitmachen, da sie das Gesetz auch im Parlament bekämpft habe. 36

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.12.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die Initiative für eine Einheitskrankenkasse, welche die SP unterstützt hatte, wurde bei
der Volksabstimmung im März mit 71% Nein deutlich abgelehnt. Die Parteileitung hatte
sich für die Initiative ursprünglich nicht engagieren wollen. Einige Parlamentarierinnen,
darunter Sommaruga (BE), Allemann (BE) und Fetz (BS), stellten nach der Abstimmung in
Frage, ob sich die SP wirklich gegen die als nächstes auf der Agenda stehende 5. IV-
Revision stellen und damit erneut eine Niederlage riskieren solle. Die Parteibasis hatte
der Parteileitung die Nein-Parole zur IV-Revision aufgezwungen. Das Nein der SP zur IV-
Revision wurde an der Delegiertenversammlung im März in Locarno einstimmig bei vier
Enthaltungen bestätigt. 37

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 26.03.2007
SABINE HOHL

Im September gab die SP ihre Schwerpunkte für die kommenden drei Jahre bekannt:
Soziale Gerechtigkeit (gegen Sozialabbau bei ALV und IV, für eine Modernisierung der
Sozialwerke), Erhöhung der Kaufkraft (höhere Löhne, Renten und Kinderzulagen sowie
tiefere Lebenshaltungskosten) und Förderung der erneuerbaren Energien. Mit diesen
Themen wolle die SP sowohl die Arbeiter- als auch die Mittelschicht ansprechen. 38

PARTEICHRONIK
DATUM: 13.09.2008
SABINE HOHL

Die SP-Frauen beschlossen aufgrund einer Online-Befragung, in Zukunft auch Männer
in die Frauenorganisation aufzunehmen. Männer, die sich für Gleichstellungsthemen
engagierten, würden nicht nur willkommene Inputs liefern, sondern sollen in Zukunft
auch mitentscheiden können. Zudem diskutierten die Frauen öffentlich über mögliche
Volksinitiativen, mit denen die Geschlechtergleichheit verbessert werden soll – etwa
mit Hilfe einer nationalen Behörde, welche die Lohngleichheit überwacht, mit Hilfe von
zusätzlichen Krippenplätzen oder mit verbindlichen Frauenquoten. 39
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